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§ 4 
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 
(1) Die Eigentümerinnen oder Eigentümer und andere dinglich 
Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind 
nach näherer Bestimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre 
Grundstücke an die öffentliche Abwasserbeseitigung anzuschließen, deren 
Einrichtungen zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken 
anfallende Abwasser der Stadt zu überlassen. Besitzerinnen oder Besitzer 
von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind berechtigt und 
verpflichtet, das Abwasser der Stadt zu überlassen. 
 
(2) Die Berechtigungen und die Verpflichtungen gemäß Absatz 1 gelten 
nicht 
a) für Straßenoberflächenwasser, das auf Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten anfällt, 
b) für Abwasser, das im Rahmen von § 46 Abs. 5 WG BW auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden 
aufgebracht wird, 
c) für Niederschlagswasser, das zu seiner Beseitigung versickert oder 
ortsnah in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet wird, sofern hierfür eine 
wasserrechtliche Erlaubnis nicht erforderlich ist. Die Stadt kann anordnen, 
Niederschlagswasser von Grundstücken, die erstmals bebaut, befestigt 
oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, durch 
Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewässer zu 
beseitigen, sofern dies mit vertretbarem Aufwand schadlos möglich ist. 
(3) In Gebieten mit Trennsystem darf kein Schmutzwasser in einen 
Regenwasserkanal und kein Niederschlagswasser in einen 
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Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Wird ein Gebiet nachträglich von 
Misch- auf Trennsystem umgestellt, so haben die Anschlusspflichtigen die 
Trennung ihrer Grundstücksentwässerungsleitungen für Regen- und 
Schmutzwasser auf eigene Kosten vorzunehmen. 
 
(4) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten 
öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die 
öffentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage 
hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs Monaten nach der 
betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 
 
(5) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss aus 
Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist. 
 
(6) Vom Anschluss- und Benutzungszwang können in Einzelfällen 
Ausnahmen zugelassen werden, wenn dies wasserwirtschaftlich 
unbedenklich ist.  
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